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N i e d e r s c h r i f t  

über die 10. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

am Dienstag, dem 24.03.2015,18:00 Uhr,

im Stadthaus I, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße

- Öffentliche Sitzung -

Anwesend:
Stadtvorstand
Röthlingshöfer, Ingo 
Krist, Georg 
Löffler, Hans Georg

Ratsmitglieder
Bachtier, Christoph 
Bender, Pascal 
Brantl, Gisela 
Filiibeck, Jutta 
Frey, Matthias Dr.
Fürst, Otto 
Ganzert, Holger 
Göring, Marco 
Graebert, Friderike 
Graf, Alexander 
Grün, Jürgen 
Hauck, Martin 
Hayn, Brigitte 
Hemgin1 Patrick 
Henigin, Roland 
Herber, Dirk 
I pach, Roland 
Jausel1 Ute Dr.
Käste I, Willi 
Kerth, Werner 
Köhler, Klaus 
Koppenstein, Rosa 
Levis-Hofherr, Diana 
Lichti, Volker
Lopez Herreros, Eredesvinda 
Marggraff, Wilfried 
Meininger, Christoph 
Meisel, Ulrike
Oswald-Mutschler, Roswitha 
Ressmann, Dr. Wolfgang 
Röther, Regina 
Schick, Claus-Rene 
Schmidt, Peter 
Schreiner, Werner 
Schweitzer, Petra 
Stabler, Clemens 
Weigel, Marc 
Werner, Kurt 
Wilier, Helga

geht 20:17 Uhr, nach TOP 17

geht 20:17 Uhr, nach TOP 17 

kommt 18:36 Uhr, zu TOP 7

geht 20:25 Uhr, nach TOP 18

geht 18:58 Uhr, während TOP 10

geht 20:35 Uhr, während TOP 20 
geht 19:20 Uhr, während TOP 11

kommt 18:11 Uhr, zu TOP 1 
geht 20:17 Uhr, nach TOP TOP 17
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Verwaltung
Adams,Bernhard 
Als,Renate 
Baum,Michael 
Bettlnger,A lf 
Breitel,Andrea 
Doll,Andrea 
Esch,Patrick 
Pries,Dagmar Dr 
Grünlnger,Burkhard 
Klein,Klaus 
Loe r,Dagmar 
Mehllng,Susanne 
M ülle r,Rolt 
Nlederhöfer,Harald 
Pauly,Martina 
Priester,Anke 
Rheintrank,Ralt 
Schatten,Anna-Lena 
Seebach,Harald 
Sommer,B^örn 
Ulrich,Stefan 
W alz,Marlon 
W elshrod,Klaus 
W oIfM atzenhacher,Dagmar 
Wunn,Carmen

E n ts c h u ld ig t:

Sfadfygrsfand
Blarr,Waltraud 
Klohr,D ieter

Rafsmlfglleder
Blarr,Caroline 
Hornbach,Barbara 
Kllthau,Jürgen 
Ghmer,Ernst 
Raes,Richard

0B2B2015

057^2015

052^2015

051B2015

T A G E S O R D N U N G :

1 Vgrtragygn Herrn Or.Karl Eggers,MarketIngBeratung ^MBE^, 
Lambrecht

2  Neubesetzung von Ausschüssen, W ahIygnMItgIiedernund 
SteIIyertretendenMItgIIedern

2 1  Neubesetzung von Ausschüssen, W ahIygnMItgIIedernund
SteIIyertretendenMItgIIedern

S, Wahl der weiteren Mitglieder des Beirates für Mlgratlgn und Integratlgn

A. Änderung der Satzung über die Einrichtung eines Beirates für Mlgratlgn
und Integratlgnygm 03.09.2009
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5. Bebauungsplan ^BachgangeP im Stadtbezirk N r.5
Teilung des Geltungsbereichs in die Bereiche ^Bachgängel, Teilgebiet 
Nord^ und ^Bachgängel, Teilgebiet Süd^ sowie Preigabe zurfrühzeitigen 
Beteiligung deröffentlichkeit,der Behörden und sonstigenTräger 
öffentlicher Belange g e m .^ 3 A b s .1 u n d ^ 4 A b s .1 B a u G B  für den 
Bebauungsplan ^Bachgängel, Teilgebiet Nord^ durchzuführen.

5 Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
^Bachgängel,Teilgebiet Nord^ im Stadtbezirk N r.5

7. Namensyergabe für den Vorplatz des Saalbaus

5. Bereitstellung yon überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die
Unterbringung yon Flüchtlingen in der Landwehrstraße

9. Oeutschkurse für Flüchtlinge

10. Prostitution in Neustadt an der W einstraße-Beauftragung eines 
BerichteszuraktueIIenSituation
Antrag der Praktionen yon GOU, POP und Bündnis 90^0ie Grünen yom 
15022015

11. Bericht der Verwaltung über die Auswirkungen des 
Landesentwicklungsplanes ^LEP IV^ für die Stadt Neustadt an der 
Weinstraße^
AntragderPW G Stadtratsfraktionyom  19022015

12. Bericht über die aktuelle baurechtliche Situation im Bereich der 
Lauterbachstraße und die weitere Vorgehensweise^ 
AntragderPW G Stadtratsfraktionyom  10032015

13. Verz ichtaufd ieE rrich tungunddenBetriebyonW indanIagenim  
Biosphärenreseryat PfalzerwaId^Nordyogesen
Antrag der PWG-Stadtratsfraktionyom 10.03.2015

14 P inrichtungeinerJugendyertre tunginderS tadtNeustadtander
Weinstraße,
Antrag der SPO Stadtratsfraktionyom 12 03.2015

15. Sachstand Schulentwicklung IGS am Standort Lambrecht,
AntragderPW G Praktionyom  15032015

15. AusweisungyonGewerbegebieten,
Gemeinsamer Antrag der Praktionen yon GOLI, POP und Bündnis 90^Oie 
Grünen yom 13.03.2015

17. MitteiIungenundAnfragen

022^2015

023^2015

053^2015

077^2015

057^2015

059^2015

075B2015

050^2015

051^2015

055^2015

055^2015

090^2015
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Vor Eintritt in dieTagesordnung bittet derVorsitzende,den Punkt„Saobstand 

^obulentwioklung IGS am Standort LambreobLAntragderEW G-Eraktionyom 15.03.2015^ 

abzusetzen Oer Stadtrat bat dagegen keine Einwände. OerAntrag soii in der 

Stadtratssitzung im April 2015bebandeltwerden.

Oer Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 
Besoblussfäbigkeitfest.

T O P I

Vortrag von Herrn Dr. Karl Eggers, MarketingBeratung (MBE), Lambrecht

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Dr. Karl Eggers (Fa. MBE), der über seine Beratungstätigkeit 

im Auftrag der Stadt berichtet.

Abschließend kündigt der Vorsitzende den Vortrag des Vorstandes der „Willkomm" in der 

nächsten Sitzung des Stadtrates an.

l u r  *  082/2015
Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern

Der Stadtrat wählt einstimmig 

Herrn

Reinhold Brechtel 

Winzinger Str. 40a 

67433 Neustadt

als Stellvertreter in den Sportausschuss.
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TOP 2.1 087/2015

Neubesetzung von Ausschüssen, W ahIvonMitghedernundstehvertretenden  

Mitgliedern

Oer Stadtrat wählt einstimmig 

Herrn

HermannScherrer

Schliedererstraße33

67435 Neustadt an der Weinstraße

als stellv.M itglied in den Ausschuss für Umwelt und Naturschutz

TOPO 052/2015

W ahlderw eiterenM itgliederdesBeiratesfurM igrationundIntegration

Oer Stadtrat wählt einstimmig die in der Anlage aufgeführten Mitglieder in den Beirat für 

M igrationundlntegration

TOP 4 051/2015

Änderung der Satzung über die Einrichtung eines Beirates für Migration und 

Integration vom 03.09.2009

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig die als Anlage 

beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über die Einrichtung eines Beirates für 

Migration und Integration vom 03.09.2009.
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TG P5  022/2015

Bebauungsplan ^Bachgängel^ im Stadtbezirk Nr.5

Teilung des Geltungsbereichs in die Bereiche ^Bachgängel, Teilgebiet Nord^ und 

^Bachgängel,Teilgebiet Süd^sowie Freigabe zurfrühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit,der Behörden und sonstigenTräger öffentlicher Belange gem .^ 3A bs .  

1 u n d ^ 4 A b s .1 B a u G B  für den Bebauungsplan ^Bachgängel,Teilgebiet Nord^ 

durchzuführen.

Auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und des Ausschusses für Bau 

und Planung beschließt der Stadtrat einstimmig

a) dieTeilung des Geltungsbereichs des Bebauungsplan-Aufstellungsbeschlusses 

„Bachgängel" vom 05.04.2014 in die Bereiche „Bachgängel, Teilgebiet Nord" und 

„Bachgängel, Teilgebiet Süd",

b) diefrühzeitige Beteiligung deröffentlichkeit,der Behörden und sonstigenTräger 

öffentlicher Belange g e m .^ 5 A b s .1 u n d ^ 4 A b s .1 B a u G B  für den Bebauungsplan 

„Bachgängel, Teilgebiet Nord" durchzuführen.

TG P5 023/2015

Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans ^Bachgängel, 

Teilgebiet Nord^ im Stadtbezirk Nr.5

Auf Empfehlung des Ausschusses für Bau und Planung beschließt der Stadtmt einstimmig 

für den Geltungsbereich des Bebauungsplan-Aufstellungsbeschlusses „Bachgängel, 

Teilgebiet Nord" Im Stadtbezirk N r.Selne Veränderungssperre gem .^ 1 4  BauGB.
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T O P 7  053/2015

Namensvergabe für den Vorplatz des Saalbaus

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadlrat einstimmig, den Im Plan 

gekennzeichneten Bereich als Oanlel-Melnlnger-Platz zu bezeichnen.

PM Meininger (EWG) hielt sich während der BehandlungdesTagesordnungspunktes 

außerhalb des Sitzungssaales auf und hat weder an der Beratung noch an der Abstimmung 

tellgenommen.

TO P5 077/2015

Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Unterbringung von 

Flüchtlingen In der Landwehrstraße

Auf Empfehlung des Hauptausschusses stimmt der Stadtmt einstimmig der Bereitstellung 

v o n t ,47 Mio. EUP an überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Unterbringung von 

Flüchtlingen In einem neu zu errichtenden Gebäude In Modulbauwelse In der 

Landwehrstraße zu

TOFO 057/2015

Deutschkurse für Flüchtlinge

Auf Empfehlung des Volkshochschulausschusses beschließt der Stadtmt einstimmig, dass 

die Volkshochschule Neustadt an der Welnstmße zur Verbesserung der Basls- 

Kommunlkatlonsfählgkeltfür Asylsuchende Oeutschkurse anbletet. Oleser Unterricht soll 

durch eine regelmäßige Hausaufgabenbetreuung durch ehrenamtliche Kräfte ergänzt 

werden Hierfür stellt die Stadt Neustadt an derWelnstraße beim P roduk tlIIS M Ig ra tIon  und 

Integration zusätzlich 40.000,-G zurVerfügung, so dass Insgesamt OO.OOO,-G zu r Verfügung 

stehen.
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T O F IO  059/2015

FrostltutlonlnNeustadt an der W elnstraße-Beauftragung eines Berichtes zur 

aktuellen Situation

Antrag der Fraktionen von 00U , FOF und Bündnis 90/Ole Grünen vom 15.02.2015

Beigeordneter Khst beantwortet die Im Antrag gestellten Fragen OIe diesbezügliche Antwort 

der Venrvaltung Ist dem Protokoll beigefügt.

TO F11 075/2015

Bericht der Verwaltung über die Auswirkungen des Landesentwicklungsplanes (LEF 

IV) für die Stadt Neustadt an der Welnstraße:

Antrag der FWG StadtratsfraktIon vom 19.02.2015

PM Weigel (FWG) erläutert den Antrag seiner Fraktion.

Oer Vorsitzende Informiert über den aktuellen Saohstand Ole diesbezügliche Antwort der 

Verwaltung Ist dem Protokoll beigefügt.

Oer Vorsitzende sagt die Zusammenstellung der Stellungnahmen der Verwaltung, der 

deldefinition sowie die Ausführung zu folgenden Stichworten Im Zusammenhang mit LEP IV

zu:

D Schlüsselzuwelsung 

^ Planungsvorschrlften 

D Kommunalreform

Olese soll den Fraktionsvorsitzenden Im Hinblick auf LE P V zu r Verfügung gestelltwerden

Ole Thematik soll In einer der nächsten Sitzungen des Hauptausschusses erneut behandelt 

werden Oamlt Ist der Pat einverstanden.
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TOP 12 080/2015

Bericht über die aktuelle baurechtllche Situation Im Bereich der Lauterbachstraße und 

die weitere Vorgehenswelse:

Antrag der FWG-StadtratsfraktIon vom 10.03.2015

PM Bachtier (FWG) erläutert den Antrag seiner Fraktion.

Oer Vorsitzende erläutert die aktuelle Situation. Ole entsprechende Antwort Ist dem Protokoll 

beigefügt

Seitens der FWG FraktIon wird ein weltergehender Antrag gestellt, In dem gefordert wird, 

dass ein Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss für das Gebiet „Lauterbachstraße, Bahnhof 

und westl. des Bahnhofs" erstellt wird.

Oleser Antrag wird m lt19Neln-Stlmmen (Vorsitzender,13GOLI,3Bündnls90/O le Grünen,

2 FOP),17Ja-Stlmmen (9 SP O ,8FW G )und2Enthaltungen (PM Fürst und Herber beide 

GOU) mehrheitlich abgelehnt.

TGP 13 081/2015

Verzicht auf die Errichtung und den Betrieb von Windanlagen Im Biosphärenreservat
Pfalzerwald/Nordvogesen

Antrag der FWG-StadtratsfraktIon vom 10.03.2015

PM Weigel (FWG) erläutert den Antrag seiner Fraktion

Oer Antrag wird bei 26 Nein-Stimmen (Vorsitzender,16G O U,3Bündnls96/O le Grünen, 

2 F 0 P ,5 S P 0 ) ,SJa-Stimmen (FWG) und4Enthaltungen (PM H auck,Köhler,Oranti, 

Or.Pessmann alle SPO) mehrheitlich abgelehnt.
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TGP 14 085/2015

Einrichtung einer Jugendvetiretungm der Stadt Neustadt an der Wemstraße,

Antrag der SPO-Stadtratsfraktmn vom 12.03.2015

PM Oranti (SPO) erläutert den Antrag der Fraktion.

Nach einer kurzen Olskusslon einigen sich die Patsmltglleder darauf, dass der 

Jugendhllfeaussohuss mit der Ausarbeitung eines Pegelwerks zur Anpassung der 

bestehenden Satzung beauftragt werden soll Ole Schülerspreoher sollen zu dieser Sitzung 

ebenfalls eingeladen werden.

TOP 15 085/2015

Sachstand Schulentwlcklung IGS am Standoti Lambrecht,

Antrag der PWG-PraktIon vom 15.03.2015

Abgesetzt

TGP15 090/2015

AuswelsungvonGewerbegebIeten,

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von GOU, FOP und Bündnis 90/Ole Grünen vom 

13.03.2015

PM Stabler erläutert den Antrag seiner Fraktion.

Ole Fraktionen begrüßen d lesenA ntrag .PM Bender (SPO) bittet In diesem Zusammenhang 

)edoch Im Namen seiner Fraktion darum, dass der Bereich „Messeplatz" an der Louls- 

Eecande-Straße ausdrücklich nicht In die Ausweisung aufgenommen werden soll.

Oleser Bitte wird von Selten der antragstellenden Fraktionen nicht gefolgt.

Oaraufhln wird dervorllegende Antrag bel9Neln-Stlmmen (SPO) mehrheitlich beschlossen.
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TOP 17

Mitteilungen und Anfragen

Der Vorsitzende beantwortet die Anfrage der FWG-Fraktion zum Thema „Einführung 

wiederkehrender Straßenausbaubeiträge“. Anfrage und Antwort sind dem Protokoll als 

Anlage beigefügt.

Ende der Sitzung: 20:17 Uhr

Hans Georg Löffler 

Vorsitzender Protokollführerin
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Beirat für Migration und Integration

CDU____________________
Otto Fürst
Am Stentenwehr 40, 67435 Neustadt 
Michael Mathäß
Achtzehnmorgenpfad 29, 67435 Neustadt

SPD
Martin Hauck
Winzerstraße 14, 67434 Neustadt

Bündnis 90/Die Grünen
Eva Kamenetzky
Karolinenstraße 39, 67434 Neustadt

FWG______________
Lorena Zayas-Künkel 
Römerweg 92, 67434 Neustadt



zu 3^

Satzung zur Änderung der Satzung über die Einrichtung eines 
Beirates für Migration und integration vom 03.09.2009

Der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat in seiner Sitzung vom 24.03.2015 
aufgrund d e r ^ 2 4  und 56 der Gemeindeordnung (GemD) in der Fassung vom 3 1 .Januar 
1994 (G VBI.S .153),zu letzt geändert durch A rtike l2des Gesetzes vom 19.06.2014 (GVBI. 
S.161)folgendeÄnderungssatzung beschlossen:

Art.1

Die Satzung über die Einrichtung eines Beirates für Migration und Integration vom 
03 09 2009 wird wie folgt geändert:

1 . ^ 2 wird wie folgt geändert:
a) In A b s .3S a tz1w e rde n  nach 45 GemD“ die Worte „für die Dauer der Wahlzeit des 

Beirates für Migration und Integration“ eingefügt

b) Nach A b s .3w ird  folgender Abs.4eingefügt:
„Die Wahlzeit des Beirates für Migration und Integration endet mit der Konstituierung 
des neu gewählten Beirates Die erste Sitzung des neu gewählten Beirates ist 
spätestens vier Wochen nach seiner Wahl einzuberufen.“

2. In^3w ird fo lgenderS a tz2h inzuge füg t:
„Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates sinngemäß“

3. ln ^ 4 S a tz 3 w ird  die Zahl „62“ durch die Zahl „69“ ersetzt.

4. ^ 5 w ird  wie folgt geändert:
a) In A b s .1 S a tz 3 w ird  das Wort„Gemeindebedienstete“ durch das Wort 

„Stadtbedienstete“ ersetzt

b) In A b s .2 S a tz 2 w ird  die Zah l„42“ durch die Zahl„47“ ersetzt.

c) Abs 2 S a tz 4 w ird  wie folgt gefasst:
„Der Wahlausschuss tagt öffentlich und ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne 
Pücksicht auf die erschienenen Mitglieder beschlussfähig.“

5. ^ 6 wird wie folgt geändert:
a) In A bs.3w erden die W orte„10:00 bis 16:00 Uhr“ durch die W orte „1 2 :0 0  bis 1 6 :0 0  

Uhr“ ersetzt

b) In A bs .4w ird  die Uhrzeit„16:00 Uhr“ durch die Uhrzeit„16:00 Uhr“ ersetzt

6 . ^ 7 w ird  wie folgt geändert:
a) InAbs IS a tz Iw ir d  die Zahl „62“ durch die Zahl „69“ und in S a tz2 d ie Z a h l„4 1 “ 

durch d ieZah l„46“ ersetzt

b) Abs. 2S atz4erhä ltfo lgende Fassung:
„Im Wahlvorschlag sind der Vorschlagende (Name, Vorname, Anschrift) und die 
Vorgeschlagenen (Name, Vorname, Anschrift) eindeutig zu bezeichnen und weitere 
Merkmale, sofern diese zur Identifizierung der Vorgeschlagenen (Beruf, Stand oder 
Alter) erforderlich sind anzugeben“

c) In A b s 4 S a tz 1 w e rd e n  die Worte „und des Status g e m ä ß ^ 5 6 A b s 2 S a tz 3 G e m D “ 
gestrichen

7. ^6 A b s .3 e rh ä ltfo lg e n d e  Fassung:
„Der Wahlleiter veranlasst für das Stadtgebiet, ggf. für den jeweiligen Stimmbezirk die 
Erstellung eines Verzeichnisses der Wahlberechtigten (Wählerverzeichnis) Indas 
Wählerverzeichnis sind auf Antrag alle Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit



erhalten haben

-a ls  Spätaussiedler oder deren Familienangehörigen n a c h ^7 d e s  
Staatsangehöhgkeltsgesetzes,

-durch  Einbürgerung,
-n a c h ^ 4 A b s .Sdes Staatsangehörigkeitsgesetzes oder 
-n a c h ^ 4 A b s .1 ln  Verbindung mit A b s .4d es  Staatsangehöhgkeltsgesetzes und ein 

Elternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder dessen Familienangehöriger n a c h ^ 7  
des Staatsangehöhgkeltsgesetzes Ist,

soweit s leam T age  der StIm m abgabedasIS Lebensiahrvollendethabenunddle 
Voraussetzungen d e s ^ 1 A b s .1 N r .2 u n d S d e s  Kommunalwahlgesetzes erfüllen, 
aufzunehmen: die Wahlberechtigten werden durch öffentliche Bekanntmachung 
aufgefordert,die Eintragung In das Wählerverzeichnis bis zum 21 T ag vo rde rW ah Izu  
beantragen.Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt spätestens am 62.Tag vor der 
Wahl. Das Wählerverzeichnis Ist nach Maßgabe d e s ^ 5 6 A b s .2 S a tz 2 G e m G  
fortzuschreiben und am zweltenTage v o rd e rW a h l,12 Uhr,abzuschließen“

6  ^ l I S a t z I w I r d  wie folgt gefasst:
„D leBestlm m ungendesErstenTellsdesKom m unalwahlgesetzes(KW G )unddesErsten 
Teils der Kommunalwahlordnung (KWG) finden ergänzend sinngemäße Anwendung.“

9. ^ 1 2 A b s .2 w lrd  gestrichen.

1 0 .N a ch ^1 2 w lrd  die Ergänzung „Besondere Pegelungen für die Wahl Im Jahr 2009“ 
ersatzlos gestrichen.

Ati .2
Inkrafttreten

Olese Satzung tritt am Tag nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung In Kraft.

Neustadt an der Weinstraße, den 
STAOTVEPWALTUNG

Hans Georg Löftler 
Oberbürgermeister
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Saatbau

Daniel-Me

¡ahnhofstraße



BEIGEORDNETER

Stadtverwaltung -  67429 NeustadtanderWeinstraKe
NEUSTADT
A N  DER W EINSTRASSE

Öffentliche Sitzung des Stadtrates 
am 24. März 2015

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen: dezlll-

16. März 2015

TOR 10: Prostitution in Neustadt an der Weinstraße -  Bericht zur 
aktuellen Situation

In der Sitzung vom 26. Februar d. J. hatte der Stadtrat die Verwaltung um 
Berichterstattung zur aktuellen Situation der Prostitution in Neustadt an der 
Weinstraße gebeten (OS-Nr. 059/2015). Im Folgenden werden die einzelnen 
Fragen beantwortet:

1. W ie hat sich die Prostitution in Neustadt in den letzten fünf 
Jahren entwickelt?

Die Standorte des Prostitutionsgewerbes waren im Jahre 2007 nach den 
Erkenntnissen des Ordnungsamtes vollständig erfasst worden. Seinerzeit 
befanden sich in Neustadt an der Weinstraße 27 bordellähnliche Betriebe 
sowie zwei Objekte der Wohnungsprostitution in insgesamt 24 Häusern.

Ungeachtet zwischenzeitlicher Veränderungen sind derzeit (Anfang März 
2015) 31 bordellähnliche Betriebe und ein Objekt der Wohnungsprostitution 
in insgesamt 21 Häusern zu verzeichnen.

Georg Krist 
Beigeordneter 
Dezernat Ill

Hindenburgstraße 9a 
Zimmer 35

fon: 06321 855-457  
fax: 06321 855-458  
georg.krist@stadt-nw.de

www.neustadt-weinstrasse.de

Unsere Anschrift:

Hindenburgstraße 9a 

67433 Neustadt an der 
Weinstraße

Unsere Öffnungszeiten:

Montag 08:30-12:00 Uhr

Dienstag 08:30-12:00 Uhr
Mittwoch 08:30-12:00 Uhr
Donnerstag 14:00-18:00 Uhr

Freitag 08:30-12:00 Uhr

Telefonzentrale: 06321 855-0  

Telefaxzentrale: 06321 855-280

2. Welche Stadtbezirke sind davon betroffen?

Die Betriebe konzentrieren sich aktuell auf die Innenstadt. Dort liegen sie 
etwa in dem Gebiet, welches durch die Straßenzüge Maximilianstraße, 
Mußbacher Landstraße, Martin-Luther-Straße, Landauer Straße, Talstraße, 
Kohlplatz, Ludwigstraße umrissen wird.

Vor mehr als zehn Jahren gab es zudem je  einen bordellähnlichen Betrieb in 
Mußbach und Diedesfeld. Seit deren Schließung sind die Ortsteile nach 
Kenntnis des Ordnungsamtes frei von solchen Betrieben.

Ust-tdNn 
D E 149390961

Bankverbindung:

3. Gibt es Stadtbezirke bzw. —viertel, in denen Prostituierte Sparkasse Rhein-Haardt
verstärkt ihre Dienste anbieten? BLZ 546 512 40

Konto: 15  03

Schwerpunkte der vorgenannten Konzentration bilden die Bereiche ib a n :

Mußbacher Landstraße/Martin-Luther-Straße, die östliche Hindenburgstraße DE5° 54651240 0000 0015 03
die östliche T alstraße und die Umgebung des Kohlplatzes. B'c mal^ de 51DKH

mailto:georg.krist@stadt-nw.de
http://www.neustadt-weinstrasse.de


4. W elche rechtlichen Maßnahmen mussten in den letzten fünf 
Jahren gegen Prostituierte, Bordelle etc. ergriffen werden?

Die meisten Beanstandungen in früheren ^ e ite n -v o r  den O st-und Süd-Ost- 
Erweiterungen der Europäischen Union-waren ausländerrechtlicher Natur, 
dies insbesondere wenn Nicht-EU-Bürgehnnen ohne entsprechendes 
Aufenthaltsrecht hier als Prostituierte arbeiteten. Die ELI-Erweiterung 
begründete fü r den weitaus größten Teil der Betroffenen die Legalisierung 
ihrer Tätigkeit.

Ausländerrechtliche Verstöße sind seit 2010nicht erkannt worden

Gleiches g iltfü rsonstige  ordnungsrechtliche Maßnahmen,soweit sie über 
Kontrollen und Gefährdungsansprachen hinausgehen sollten.

Solche Kontrollen und Gefährdungsansprachen-unterhalb der sog. 
M aßnahm enschwelle-erfolgtenseit201üseitensderOrdnungsbehörde 
aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung in acht Fällen.

Laut Mitteilung der Abteilung „Bauordnung“ wurden seit dem Jahre 2ü1üfünf 
baurechtliche Nutzungsuntersagungen ausgesprochen und sieben weitere 
dieser Verfahren eingeleitet. Deren drei führten bereits zur (freiwilligen) 
Aufgabe der Betriebe, in zwei davon ist die freiwillige Schließung 
angekündigt

5. IaL d ie  Schaffung von Sperrbezirken bzw. de r E tiass emer 
Sperrbezirksvercrtinung beabsichtigt?

Die Entscheidung, eine solche Pechtsverortinung zu erlassen, obliegt dem 
Stadtrat

DieGrdnungsbehörde befürwortet sie n ic h t,d a -w ie d a rg e le g t-d ie  Anlässe 
zu behördlichem Einschreiten der ^ah lnach gering und in der Pegel 
baurechtlich zu lösen sind. In der Praxis treten zwarwegen der hohen, 
milieutypischen Personalfluktuationen häufig Adressaten-und 
Vollstreckungsprobleme auf. Das gilt allerdings unabhängig davon, ob 
aufgrund baurechtlicher oder aber ordnungsrechtlicher Vorgabe 
eingeschritten wird.

7u bedenken ist überdies, dass die Erfassung der aktuellen Schwerpunkte 
der Prostitution in einem Sperrbezirkzu derenVerdrängung in Randlagen 
fern jeglicher Kemgebiete führen und somit ein größeres als das bisherige 
Störpotential entfalten dürfte Dem soIItederS tadtratbeise iner 
EntscheidungsfindungPechnungtragen

zeitlich und sachlich korrelierend mit einer Sperrbezirksverordnung müssten 
bauplanungsrechtliche Festsetzungen in mehreren Bebauungsplänen 
getroffen werden, um Gebiete erlaubter Prostitution zu definieren. Das wäre 
mit beachtlichem Venvaltungsaufwand verbunden und sollte ebenfalls vom 
Stadtrat bedacht werden
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Steftungnahme tier AbL 220 zum Antrao tier FWG Fraktion vom 
1902.2015zurEm stufung ale koooerierenties Mittelzentrum im LEF IV

Neustadt an d e rW e in s traß e is t-von  der Entwicklung und der Ausstattung 
h e r -e in  klassisches Mittelzentrum, dasalle mittelzentralen Funktionenzur 
Versorgung des Mittelbereichs Neustadt an der Weinstraße inne hat.

Haßloch dahingegen w arb is in die OOerJahre hinein Grundzentrum, dem 
nach und nach aber entsprechende Infrastrukturen zugestanden wurden. In 
ber Folge wurde Haßloch auf der 2 entralitätsleiter nach oben befördert. Im 
LEF I l lv o n  1995w arN eus ta tita ls  M ittelzentrum  Im G runtinetze ingestuft 
^ tto tzontren  dos Grundnetzesverfügen gem. LEF Ill (22.4.3.6) üher eine 
vollständige mittelzentrale Ausstattung. Sie stellen als Versorgungsschwer
punkte ihres jeweiligen Verflechtungsbereichsdas Rückgrat dieserVersor 
gungsebenedar
Haßlooh, das im gleichen Mittelbereich liegt, wurde „aufgrund der verbesser
ten zentralörtlichen Ausstattung als Mittelzentrum im Ergänzungsnetz neu 
^usgewiesen“. Mtttotzontron dosErgänzungsnotzos ergänzen die Versor- 
gung im jeweiligen Mittelbereich und berücksichtigen die langfristige Siche 
rung vorhandener zentralörtlicher Einrichtungen in den benachbarten Gber- 
zentren und Mittelzentren des Grundnetzes.

Vor diesem Hintergrund ist die Aussageim FW G  Antrag, dass Neustadt bis 
zum LEF IV (2003) allein die Funktion der vollständigen mittelzentralen Ver
sorgung im Miftelbereich Neustadt an derWeinstraße innehatte,nichtkor 
rekt. Schon seit dem LEF Ill gibt es im Miftelbereich Neustadt anderW ein 
straße zwei Miftelzentren (allerdings in unterschiedlicher Gewichtung)

Diese unterschiedliche Gewichtungdrücktsich nach unserer Ansichtauch 
sehrdeutlich in den Ausstaftungsunterschiedenderbeiden Miftelzentren aus 
Dies macht die Landesplanung selber in ihren Raumordnungsberichten, z.B. 
von 2 0 0 7 und von 2013deutlich.

Das LEF IVfoIgt der einfachen,wenn auch aus S ichtderStadt Neustadt 
nicht nachvollziehbaren Logik, dass Miftelbereiche, in denen es gem. LEF Ill 
mehr als ein Miftelzentrum gibt(egal ObehemMifteIzentren im Grundnetz 
oder im Ergänzungsnetz) als kooperierende 2en trenm m ftte lzen tra len  
Verbünden zusammengefasstwurden. Sowurden im Miftelbereich Neustadt 
an derW einstraße(Verdichtungsraum)die Stadt Neustadt und die Gemeinde 
Haßloch als kooperierende Miftelzentren ausgewiesen

W ährenddiem iftelzentralen Verbünde inden ländlichen Räumen verpflichtet 
werden intensiv zusammenzuarbeiten, um die Daseinsvorsorge zu sichern 
und weiterzuentwickeln (Kooperationsgebot), wird für die miftelzentralen 
Verbünde in den Verdichtungsräumen eine Kooperationsempfehlung ausge
sprochen. Die unterschiedliche Gewichtungdermiftelzentralen Ausstattung 
spiegelt sich hierbei inkeinsterW eise wider

^ r n ä ß  Grundsatz 47gilt:„GttbntttoboFördormaßnabmon sotten vorrangig 
^ ro d o tg o n , wenn üborotnotntorkommunato Kooperation täobttob undübor- 
bdttobabgosttmmtoKonzoptovorgotogtwordon.“ G rundsatz43ergänzt:„D to 
^tra tod ttobonA usw otsungonunddtodam ttvorbundononAutgabonsm dbot 
tiorFördorpottttktm Rabm ondorFaobptanungonzuboaobton.“

D ie ska n n in d e rT a t eine Benachteiligung für die Stadt Neustadt an der 
Weinstraße darstellen. Dass in der2wischenzeit eine Förderung,explizit aus

A8l9Ì1Uri^Sl8lHpl8riUri^
Sl8ril6ri1wißkforî 9pforiurî
Ẑ riirii9i111

A2: 220-p̂
friri .05321 855-375 
frix: 08321 855-7375 
rii8rifo8.p8û @9l8ril-riw.ri6

Unsere Anschrift:

Amalienstraße 6  

67434 Neustadt an der 
Weinstraße

Unsere Öffnungszeiten:

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:30-12:00 Uhr 

08:30-12:00 Uhr 

08:30-12:00 Uhr 

14:00-18:00 Uhr 

08:30-12:00 Uhr

Telefonzentrale: 06321 855-0  

Telefaxzentrale: 06321 855-280

Ust-IdNr:
DE 149390961

Bankverbindung:
Sparkasse Rhein-Haardt 
BLZ: 546 512 40  
Konto: 15 03

IBAN:
DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC: MALA DE 51 DKH



dem Grund verweigert wurde, ist aberzumindest im Aufgabenfeld des Fach- 
bereichs2 nicht bekannt.
Auch ist darauf hinzuweisen, dass es eine ähnliche Formulierung schon im 
L E F Ill gab: „2 .6 .6 .G Beim  Einsatz von Investitionsmitteln ist die Notwendig
keit derFinanzierung von Folgekosten der Infrastrukturzu beachten Investi 
tionen auf der Grundlage interkommunal abgestimmter raum-und aufgaben
spezifischer Konzepte sollen mit Vorrang gefördert w erden“

Im Zusammenhang mit der LEF IV AufsteIIung gab es verschiedene Stel 
Iungnahmen der Btadt Neustadt an derWeinstraße, die obige Themenbe- 
reits aufgegriffen hatten (vgl. Anlage).

Landestinanzausglerchsgesetz
Mit dem 1976 in Kraft getretenen Finanzausgleichsgesetz wurde der bis dato 
angewendete Ergänzungsansatzzu den Schlüsselzuweisungen in einen ei 
genständigen „LeistungsansatzfürzentraleGrte“ überführt. Dam itsollte im  
Rahmen der SchlüsselzuweisungenBder besonderen Bedeutung derzent- 
ralen Grte durch eine pauschale Berücksichtigung ihrer Leistungen Rech 
nung getragen werden Geregelt ist dies im ^ 1 1 A b s .4 N r.2 L F A G ^  (Rhein- 
land-Ffalz). Hier wird auch geregelt: „B fndforefoen Verffeotifongsberefoti der 
gfefotien2enfrafffäfssfofem etirerezenfrafeGrfeaosgewfesen,sowfrdfdr 
den Ansafz^...^dfe Efnwotinerzatif des Verffeotifongstierefotisfm Vertiäffnfs 
derEfnwotinerzatifdfeserzenfrafenG rfeao^efefff.“

Richtig istdaher,dassdieSchlüsselzuweisungenfürden Mittelbereich Neu 
stadt an derW einstraße-gew ich te t nach Einwohnerzahl-zwischen den 
Mittelzentren Neustadtan derWeinstraße und Haßloch aufgeteiltwerden. 
Dies ist allerdings nicht erst mitEinführung des LEF IVderFaII. W iezuvor 
dargestellt, waren bereits seit dem LEF Ill zwei Mittelzentren vorhanden In 
sofern hat sich in neuerer 2 eit hier keine Änderung ergeben

Allerdings wäre es aus unserer B ichtfür die Btadt NeustadtanderW einstra- 
ße zukünftig von Vorteil, wenn derzentralörtliche Ansatz im LFAG von einer 
pauschalen pro Kopf-Finanzierung auf eine der Bedeutung der Funktions 
Wahrnehmung bezogene Finanzierung bei kooperierenden Zentren umge
stellt würde

In 2 4 9  des LEF IV heißt es dazu „Die Regelungen für den zentralörtlichen 
Ansatzim Landesfinanzausgleichsgesetz(LFAG)sindinsbesondereinBe 
zug auf den mittelzentralen Verbund zu prüfen (zum Beispiel Differenzierung 
des Leistungsansatzes nach unterschiedlicher Aufgabenwahrnehmung) Bis 
zu einer abschließenden Neuregelung werden die Mittelzentren und „koope
rierende Zentren im mittelzentralen Verbund“ (bisher: Mittelzentren im Grund- 
und Ergänzungsnetz gem. LEF III) wie bisher behandelt. Im folgenden Lan
desentwicklungsprogrammistzu prüfen,welche Gemeinden aufgrund ihrer 
mittelzentralen Aufgaben weiterhin als kooperierende Zentren einem mittel
zentralen Verbund zuzurechnen s in d “

LFAG vom 90111999
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Bicheriich ist es notwendig, die Argumente für Neustadt als klassisches Mit 
f^^D trum zusam m enzutragen und abrufbereitzu halten. 2 ahlreicheArgu- 
mente wurden dem Ministerium bereits im Rahmen der Aufstellung des LEF 
IVunterbreitet O ieArgumentationsIiniensindnichtneu Jedochwurdebe 
reits damals darauf hingewiesen, dass solche Fragestellungen abschließend 
erst im Rahmen einer Fortschreibung d e s 2 entrale Grte Konzeptsgeklärt 
werden können O iesew irdnachAngabendesLandesn ich tvordem Jahr 
2016erw arte tV on  Beiten der Verwaltung werden diese Frozesse aufmerk 
sam verfolgt Ein Besprechungstermin in Mainz wird erst dann ais sinnvoll 
erachtet, wenn die OberlegungenzurFortschreibung konkretisiertsind.

In dem Zusammenhang sind dann auch die Überlegungen zur Novellierung 
des LFAG in den Blick zu nehmen. Ein 2eithorizont hierzu ist nicht bekannt.



OlewesentllohenArgumentatIonsIInIen,d lea ls Btellungnahmenzum LEF IV -hesohlossen 
^on den kommunalen G rem len-von  BeItenderBtadt Neustadt an derW einstraße zusam- 
mengetragen wurden, sind In der FolgenoohelnmalzusammengesteIIL

AusderBteIIunonahm ezum  überarbeiteten EntwuffLEF IVvom  04.062006 
Wenngleloh Im Mlttelbereloh Neustadtan derW elnstraßedleanfänglloh vorgesehene Ko- 
operatlonspfllohtzwIsohenderBtadt Neustadtund derGemelndeHaßlooh In eine Kooperatl- 
onsempfehlungumgewandeltwurde,bestehen naohwle vorfolgende Bedenken: An die Ko- 
operatlonsempfehlung wird der Grundsatz geknüpft, dass öffentllohe Fördermaßnahmen vor
rangig nurerfolgen sollen,wenn über eine Interkommunale Kooperatlonfaohlloh und überört- 
Iloh abgestimmte Konzepte vorgelegtwerden. Insofern besteht Inde rzu  erwartenden Versa
gung von Fördermitteln trotz derfreundllohen Oeklaratlon als Kooperatlonsempfehlung 
glelohwohleln2wangzurKooperatlon bei derAnsledlungvonzentralöffllohen Elnrlohtungen 
der Oaselnsvorsorge. O leswlrd seitens derBtadt Neustadt an derW einstraße mit derfo l 
genden Begründung naohdrüoklloh abgelehnt.

2utreffendverwelstdas Innenministerium InselnerBtellungnahmezurLIberarbeItung des 
LEF IV Entwurfs darauf, dass die Gemeinde Haßlooh bereits Im alten LEF Ill als Mittelzent
rum (M2) ausgewiesen w a r-näm lloh  als Mittelzentrum Im Ergänzungsnetz. In den 90er Jah- 
ren war es aufgrund der duroh die 2uwanderungswelle aus Osteuropa bedingten starken 
Bevölkerungs und Bledlungsfläohenzunahmenurfolgerlohtlg, das Grundnetz dermlttelzent- 
ralen Oaselnsvorsorgeengmasohlgerzu gestalten und auoh In den 2 wlsohenräumen der 
traditionellen Mittelzentren zusätzlloheErgänzungsstandoffe anzubieten.

Erstm alslnderG esohlohtedesLandesR heln land-F fa lzw Irdeszentra IeAufgabedesLEF 
IV se ln ,d ie  Raumentwloklung an sinkende Einwohnerzahlen und rüokläuflgeAuslastung der 
Infrastrukturen anzupassen. Ole Bteuerung der Konsolldlerungbrauoht andere Instrumente, 
als die Verteilungdes Waohstums Oaherwurde das Instrument der kooperierenden 2 entren 
gesohaffen, um IndemvonErreIohbarkeIts-, Auslastungs-und Ausstattungsdeflzltenbeson 
ders betroffenen ländllohen Räumen zumindest eine Grundversorgung slohern zu können. 
Oabel müssen mehrere 2entrenTellaufgaben der Oaselnsvorsorge eines Mlttelberelohs 
übernehmen, well sohon heute keines der Mittelzentren alleine In der Lage Ist, alle gem LEF 
IV („Orlentlerungsrahm^n für Mindestversorgungsstandards In Berelohenmltuntersohledll 
oherzentralörtlloher Funktion“) efforderllohen Elnhohtungen vorzuhalten und In vielen Fällen 
nloht einmal die Errelohbarkeltvon62entren Inb lszu  60 FKW-MInuten gewährleistet Ist. In 
diesen Btrukturräumen stellt das Instrument der kooperierenden 2 entren einen überzeugen
den Ansatz dar.

Oer Mlttelbereloh Neustadt an der Weinstraße dagegen Istnloht nur von seiner Fläohenaus- 
dehnung geringer und wesentllohdlohterbeslegelt,als die StruktursohwaohenMItteIbereIohe 
Im ländllohen R aum V on h le rs ln d 6 und mehr 2 entren In 60 FKW MInuten erre lohbarOas 
zentrale Untersoheldungsmerkmallstallerdlngs,dass die Btadt Neustadt an derW einstraße 
naoh wie vorüber eine räumllohkonzentrleffeAnsammlungallerzentralörtllohenAusstat 
tungsmerkmale, die gemeinhin zur Versorgung des gesamten Mlttelberelohsefforderlloh 
sind, verfügt und damit die Versorgung des Mlttelberelohes leisten kann. In vielen Lebensbe- 
relohen liegen In Neustadt an der Weinstraße sogar Angebote der Oaselnsvorsorge vor, die 
Versorgungsfunktion weit über den Mlttelbereloh hinaus wahrnehmen (Krankenhaus BGO 
AOO,Verwaltungsgerloht, Einzelhandel, OLR eto )

Bollten nun durohBevölkerungsrüokgang einzelne Infrastrukturen Im Mlttelbereloh In Frage 
^u stellen sein, so kann dies nlohlduroh Ausdünnung des umfassenden Angebots Imklassl- 
sohen Mittelzentrum Neustadt an der Weinstraße erfolgen. Vielmehr werden zunäohst die 
Btandorte Im ehemaligen Ergänzungsnetz entbehrlloh Olese Infrastrukturen wurden zusätz-



Iloh zum GrundnetzaufgebauL um dem gestiegenen Bedarf Reohnung zu tragen, sind folg- 
Iloh primär aufzugeben, wenn dieser Bedarfnloht mehr besteht. Olesesraumordnerlsohe 
Rrlnzlp findet sloh auoh Im LER IV, wonaoh Elnrlohtungen und Olenstlelstungen mit unter- 
sohledlloher funktionaler und damit zentralörtlloher Bedeutung der Oaselnsvorsorge räumlloh
zu bündeln sind

Olese Konzentration von Infrastrukturelnrlohtungen Ist unabdingbar, well erst duroh das an 
einem Btandort gebündelte Angebot an Elnrlohtungen der Oaselnsvorsorge an diesem 
Btandort ein zentralörtlloherBedeutungsübersohuss entsteht, der eben die Funktion eines 
attraktiven Zentrums ausmaoht. Werden die glelohen Elnrlohtungen über den gesamten Mlt- 
telberelohräumlloh verstreut angeboten, fehltderKrlstalllsatlonskernfüröffentllohes Leben 
und für Bynerglen, die aus der Ubersohneldung vieler Lebensberelohe entstehen.

Elneduroh Vorenthalten von Fördermitten erzwungene Kooperation von Neustadt an der 
Weinstraße und Haßlooh hätte zwangsläufig die räumllohe Verteilung derzentralörtllohen 
Ausstattung auf die glelohbereohtlgten Rartner und damit eine dramatlsoheBohwäohung des 
Mittelzentrums Neustadtan derW elnstraßezurFolge lm ländllohen Raum wäredles un 
p rob lem a tiso ida  die bestehenden Zentren wegen der Errelohbarkeltsdeflzlte nur geringe 
Konkurrenzduroh andere Zentren ausgesetzt s ind lnderhoohverd lohteten Metropolregion 
Rheln-NeokardagegenwlrddleweltereFolgeelneAbwanderungdernoohverbIIebenen 
naohfrage In leistungsfähigere zentrale GrteseIn OIes werden die Mittelzentren sein, die 
nlohtzur Kooperation gezwungen werden unddaherlhre vollständige zentralörtllohe Ausstat 
tung erhalten können. Bomlt wird das Kooperationsgebot dem gesamten Mlttebereloh lang
fristig einen Verlust an AusstattungundeInM ehranW egenbesoheren.

In 2elten des Bevölkerungsrüokgangskann Imverdlohteten Raum nlohtm ltdem glelohen In 
strumentarlum,wie !,ländllohen Raum gearbeitetwerden H lerkannnurdurohKonzentratIon 
und keinesfalls duroh O lffuslonelneraumordnerlsohbefrledlgendeBteuerungderOaseIns 
Vorsorge errelohtwerden.Nur so lässt slohnaohhaltlg und langfristig eine stabile Versorgung 
In zentralen Grtenaufreoht erhalten, die ein umfassendes Angebot an Oaselnsvorsorge er- 
reloht werden.Nur so lässt slohnaohhaltlg und langfristig eine stabile Versorgung In zentra
len Grtenaufreoht erhalten,die ein umfassendes Angebot an Oaselnsvorsorge für die Be 
dürfnlsse der Bevölkerung verhalten.

Ole Btadt Neustadt an der Weinstraße hält seit Jahrzehnten eine belastbare und leistungsfä
hige Infrastruktur fü rd ie  Oaselnsvorsorge der Bevölkerung eines Einzugsgebietes vor,das In 
vielen Lebensberelohen weit über den Mlttelbereloh Neustadt an derW einstraße hinaus 
geht. Gualltät und naohhaltlge Bloherung des Angebotes darf nloht duroh den 2 wang zur Ko
operation räumlloh verstreut und damit In Fragegestelltwerden.

2urR rob lem lösungsohlägtd leB tadtN eustadtanderW elnstraßevor,d lem ethodlsohnloht 
naohvollzlehbare Abgrenzung der Mlttelbereloh zu überdenken. Warum werden Neustadt an 
derW einstraße und Haßlooh zu einem Mlttelbereloh zusammengefasst, wo doohHaßlooh 
dem Landkreis Bad Oürkhelm angehört? Eine Kooperation der beiden Mittelzentren Bad 
Gürkhelm und Haßlooh wäre nloht nuraufgrund deren Größe, sondern auoh wegen derzent
ralörtllohen Bedeutung beider Kommunen für die Kreisbevölkerung plausibel.
Auoh mit Bllok auf Fläohengröße und Bevölkerungsanzahl wäre eine entspreohende Abgren
zung vertretbar,w ie die Mlttelberelohe Bpeyer,Germershelm,Frankenthal,Grünstadt, Bad 
Oürkhelm oder gar Bad Bergzabern zeigen. Unter diesem Aspekt Ist auoh vorstellbar, ange- 
slohts vlelfaoh bestehender Kooperationen, die Verbandsgemeinde Malkammer dem Mlttel- 
bereloh Neustadt an derW elnstraßezuzusohlagenOurohdleseÄnderungderM Ittelberelohe 
wäre eine Konstellation gesohaffen, die einerseits den In der Lebenswlrkllohkelt bestehenden 
VerfleohtungenundandererseltsderBedeutungdesM lttelzentrum sNeustadtanderW eIn-
s lre ß e g e re o h tw lrd .
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Ulrich, Stefan
Dienstag, 10. März 2015 17:39 
Löffler, Hans Georg
Günther, Andreas; Priester, Anke; Glogau, Michael; Klein, Volker; Pauly, Martina; 
Adams, Bernhard
Stellungnahme zum Antrag der FWG zu den Auswirkungen des LEP IV auf die
kommunalen Finanzen
Unbenannt

Sehr geehrter Herr Löffler,

ergänzend zu der Stellungnahme von Frau Pauly vom 06.03.2015 zum Antrag der FWG möchte ich noch das 
Folgende mitteilen:

1. Wie Frau Pauly zu Recht ausführt ist Haßloch bereits m it dem LEP Ill zum Mittelzentrum im Ergänzungsnetz 
hochgestuft worden. Insofern ist Neustadt bereits seit vielen Jahren kein monozentrales Mittelzentrum, 
sondern te ilt sich diese Funktion m it Haßloch, wenn auch damals m it einer verbalen Abstufung von Haßloch 
(nur Ergänzungsfunktion!). Als Neuerung fä llt auf, dass beim LEP IV diese Unterscheidung in „  Grundnetz" 
und „Ergänzungsnetz" entfällt und somit Neustadt und Haßloch gleichrangig als Mittelzentren bezeichnet 
werden.
Bei den Schlüsselzuweisungen B2 w irkt sich das bereit seit dem LEP Ill in der Gestalt aus, dass bei dem 
Ansatz fü r zentrale Orte die von der Landesplanung erm ittelte Einwohneranzahl des Mittelbereichs 
Neustadt an der Weinstraße im Verhältnis der tatsächlichen Einwohnerzahl der zentralen Orte zueinander 
(Neustadt und Haßloch) aufgeteilt wird. Derjeweilige Anteil w ird m it einem Schlüsselsatz von 1,1 Prozent 
m ultipliziert und daraus wird eine fiktive Einwohneranzahl errechnet, die dann wieder bei der Ermittlung der 
Schlüsselzuweisungen B2 berücksichtigt wird. Wenn Neustadt monozentrales Mittelzentrum im 
Mittelbereich Neustadt an der Weinstraße und Haßloch nur Grundzentrum wäre, dann würden sich nach 
meiner Einschätzung unsere Schlüsselzuweisungen B2 um ca. 170.000 EUR jährlich erhöhen.
Problematischer ist meines Erachtens die Aussage, dass zukünftige zweckgebundene Zuwendungen von 
einer Kooperation von Neustadt und Haßloch abhängig gemacht werden würden.
Nach Auskunft eines M itarbeiters des Wirtschaftsministeriums ist evtl. eine Umstellung auf eine 
aufgabenorientierte Verteilung der Ansätze fü r zentrale Orte geplant; diese würde sich aber erst in einer 
Fortschreibung des LEP IV oder einem LEP V niederschlagen.

2. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang das beigefügte Urteil:
Im Fall der Stadt Ramstein-Miesenbach hat das Verwaltungsgericht Neustadt a.d.W. auf die Klage der 
benachbarten Stadt Landstuhl
und der Verbandsgemeinde Landstuhl durch Urteile vom 3. Juni 2013 (Az.: 3 K 312/13.NW und 3 K 
641/12.NW) gerügt, dass die
Existenz der in Ramstein-Miesenbach vorhandenen Einrichtungen (Gymnasium, Außenstelle einer 
Volkshochschule, Bahnhofund
Hallenbad) nur einen Teil des Mindestversorgungsstandards nach der im LEP IV enthaltenen Tabelle erfüllt, 
ohne dass die Bedeutung
der einzelnen Einrichtungen fü r die mittelzentrale Funktion konkret nachvollziehbar dargelegt wurde. Das 
Gericht hat deswegen
die der Stadt Ramstein-Miesenbach zugewiesene Funktion als kooperierendes Mittelzentrum fü r nicht 
nachvollziehbar und
damit abwägungsfehlerhaft eingestuft sowie die dahingehende Festlegung des LEP IV fü r unwirksam 
erachtet.

Da innerhalb des LEP IV eine differenzierte Auseinandersetzung m it den einzelnen Funktionen der 
M ittelzentren nicht erfolgte, könnte fü r Neustadt und Haßloch meines Erachtens eine ähnliche 
Argumentation wie in dem VG-UrteiI herangezogen werden, da w ir gegenüber Haßloch bei Heranziehung 
des Orientierungsrahmens (Anlage) deutlich stärker die Funktion eines Mittelzentrums wahrnehmen.

1



Allerdings ist dabei zu beachten, dass Haßloch bereits im Rahmen des LEP IR als Miftelzentrum eingestuft 
wurde und insofern unser Rechtsschutzinteresse unterUmständen nicht mehr anerkannt wird.

Mit freundlichen Grüßen 

StefanUIrich

Stefan Ulrich
Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße
AhteiIungFinanzen
Hindenhurgstr.14
67433 Neustadtan derWeinstraße
Tel.06321-855331
Mail: stefan.u lrich^stadt-nw .de
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Stellungnahme der Abteilung Stadtplanung

zu den Anfragen von RM Brantl (SPD) in der Ratssitzung vom 24.07.2014 und von RM 
Kerth (FWG) in der Ratssitzung vom 17.07.2014 betreffend das Bauvorhaben ggü. dem 
Friedhof in der Lauterbachstraße in Mußbach bzw. den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Westlich der Lauterbachstraße“

Erbeten wurde eine schriftliche Stellungnahme zu den Punkten:

a) Anzahl der dort geplanten Wohneinheiten
b) Wird das o. g. Bebauungsplanverfahren weitergeführt?

Zu a)

Die der Stadt vorgelegte Bauvoranfrage weist auf dem rund 6.630 qm großen Grundstück 
fünf Wohnhäuser aus:

• ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten, erschlossen von der 
Kurpfalzstraße,

•  ein zweigeschossiges Einfamilienhaus und zwei zweigeschossige Doppelhaushälften 
belegen an der Lauterbachstraße gegenüber dem Friedhof sowie

•  zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit je  10 Wohneinheiten, erschlossen von der 
Lauterbachstraße; die Hälfte der Wohneinheiten entfällt auf „betreutes Wohnen“.

Au f Nachfrage hat die Bauherrschaft erklärt, wohl auch den zweiten Wohnblock mit 
betreuten Wohnungen zu vermarkten, da die Nachfrage dies ermöglicht. Weiterhin wurde 
anhand eines Referenzprojektes in Haßloch aufgezeigt, dass es sich bei den 20 Wohnungen 
überwiegend um 50-60 qm-Wohnungen handeln wird, bei einer Belegunqsdichte von 
durchschnittlich 1,2 bis 1,3 Personen.

Zu b)

Wesentlicher Anlass für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan war eine 
abweichende, später zurückgezogene Bauvoranfrage der Bauherrschaft, die sich in den 
Fragen der Geschossigkeit, der Dachlandschaft und anderem nicht adäquat in die östliche 
Umgebung einfügte. Nach Abänderung der Bauvoranfrage war ein Einfügen gemäß § 3 4  
BauGB nicht mehr von der Hand zu weisen und der Bauvorbescheid zu erteilen.

Das Bebauungsplanverfahren läuft noch und wird umgehend weitergeführt werden sobald 
ein zu erwartender Bauantrag von der „städtebaulichen Linie“ der Bauvoranfrage eikennbar 
abweicht.
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Zur immer wieder aufgeworfenen Fragestellung der Verkehrserschließung sei nochmals 
ergänzt, dass sich die durch das Bauvorhaben verursachte, objektiv prognostizierbare1 
Verkehrszunahme doch sehr in Grenzen hält. Auch unter Einrechnung von Besucher- und 
Lieferverkehren ergeben sich an nachfolgenden Punkten folgende Ergebnisse:

•  Am Stecken, Höhe Schulhaus: + 4,6 Fahrten in der werktäglichen Spitzenstunde (d.h. 
alle 13 Minuten ein Fahrzeug zusätzlich),

•  Am Hasenstein: + 2,0 Fahrzeuge in der werktäglichen Spitzenstunde (d.h. alle 30 
Minuten ein Fahrzeug zusätzlich),

•  Kurpfalzstraße, Höhe Ortsverwaltung: + 1,5 Fahrzeuge in der werktäglichen 
Spitzenstunde (d.h. alle 40 Minuten ein Fahrzeug zusätzlich),

•  Kurpfalzstraße, Höhe Bahnhof: + 1,3 Fahrzeuge in der werktäglichen Spitzenstunde (d.h. 
alle 46 Minuten ein Fahrzeug zusätzlich).

Dabei unberücksichtigt blieb sogar, die Verkehrsbelastung durch die Vornutzung des 
Kellereigrundstückes in Abzug zu bringen sowie die Tatsache, dass für „betreutes Wohnen“ 
nochmals deutlich geringere Fahrzeugbewegungen zu erwarten wären.

Unstrittig ist allerdings auch, dass in der Straße „Am Stecken“ die Verkehrsabläufe zu 
Stoßzeiten unbefriedigend sind, bedingt durch die geringe Straßenbreite, die Parkstände am 
Rand und den Ausbaustandard. Dies wird die Abteilung Stadtplanung auf Wunsch der 
Anlieger und des Ortsbeirates in Hinblick auf Verkehrsberuhigungsmöglichkeiten nochmals 
näher betrachten.

gez.
Bernhard Adams 
Abteilung Stadtplanung

Neustadt an der Weinstraße, 29.08.2014

1 gemäß den „Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (2006) der



________  zu 17)
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Neustadt an der W einstraße e.V.

FW G N eustadl e.V ., KasIan ienweg 15, 67434 Neustadt

Stadtverwaltung 
Oberbürgermeister H.G. Löffler 
Marktplatz 1/Stadthaus I 
67433 Neustadt an der Weinstraße

S tadtra ts frak tion

G eschäftsstelle
Telefon: +49 (0)6321 95 49 575
Telefax: +49 (0)6321 95 49 576
E-Mail: info@ fwg-nw.de

Neustadt an der Weinstraße, den 10. März 2015

Sitzung des Stadtrates am 24.03.2015

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir bitten um Beantwortung folgender Anfrage in der oben genannten Sitzung:

Anfrage

Vor einiger Zeit wurde im Stadtrat im Rahmen eines Prüfauftrags bzw. einer Anfrage die Ein
führung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge thematisiert und die Verwaltung um Prü
fung gebeten. Nach unserem Kenntnisstand steht ein Bericht hierüber noch aus. Wir bitten 
den Oberbürgermeister in der o.a. Sitzung über den Sachstand zu berichten und eine Ein
schätzung darüber vorzunehmen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen die Einführung 
solcher Beiträge aus Sicht der Verwaltung in Neustadt an der Weinstraße geeignet erscheint 
und sinnvoll ist.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Weigel
Fraktionsvorsitzender

www.fwg-neustadt.de

Geschäftsste lle :

Fre ie W ählergruppe N eustadt e.V. 
K astan ienw eg 15
67434 N eustadt an de r W einstraße

eingetragen beim Am tsgericht Ludwigshafen 
Nr. 40871. Vorstand i. S. d. §  26 BGB:
M arc W eigel (Vorsitzender)
S tefanie B ucheri (1 . stellv. Vorsitzende) 
M ichael Frech (2. stellv. Vorsitzender)

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE02 5465 1240 1000 1649 52
BIC : MALADE51DKH

mailto:info@fwg-nw.de
http://www.fwg-neustadt.de


Notiz für Herrn Oberbürgermeister Löffler

Anfrage der Stadtratsfraktion Freie Wählergruppe Neustadt e.V -  FWG -  vom 10. März 
2015 zur Einführung wiederkehrender Beiträge in Neustadt an der Weinstraße

Sachstand:

Die Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von Straßen in Neustadt an der 
Weinstraße wurde im Herbst 2011 in Absprache mit den Vorsitzenden von CDU, SPD und 
FDP ausgesetzt, da die Grundlage für die Erhebung nicht rechtssicher war. Es lag eine Vor
lage an das Bundesverfassungsgericht vor.

Eine abschließende Entscheidung erging erst im Dezember 2014. Danach ist die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge insbesondere dann rechtmäßig, wenn eine Gleichheit bezüglich 
der abgabenrechtlichen Belastung erzielt werden kann. Diese Vorgabe ist insbesondere in 
Städten mit mehreren Ortsbezirken detailliert zu prüfen.

Einschätzung der Verwaltung:

Die Verwaltung hält die Einführung der wiederkehrenden Beiträge für unumgänglich. Sie wird 
auf Dauer in allen Verwaltungen in Rheinland-Pfalz praktiziert werden.

Die Bauverwaltung prüft derzeit folgende Problemfelden

a) Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

Dies ist insbesondere die Frage, wie der abgabenrechtlichen Gleichbehandlung Rech
nung getragen werden kann. Es werden voraussichtlich Abrechnungseinheiten zu bilden 
sein, die jedenfalls nicht (ausschließlich) von der politischen Zuordnung eines Gebiets, 
sondern in erster Linie von den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten abhängen.

b) Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche aller Baugrundstücke im gesamten Stadtgebiet 
und allen Ortsbezirken

c) Einführung einer geeigneten Software

Die Erhebung der Beiträge wird künftig viel stärker von den vorgehaltenen Daten abhän
gig sein. Dazu ist im Vorfeld zu ermitteln, welche Software den Anforderungen langfristig 
am besten entspricht.

Die Abarbeitung dieser Aufgaben ist sehr zeitintensiv; sie werden derzeit neben dem tägli
chen Geschäft von einem Beamten in Vollzeit und einer Beamtin in Teilzeit erledigt. Unter 
diesen Voraussetzungen wird die Einführung der wiederkehrenden Beiträge einer nicht un
erheblichen Vorbereitungszeit bedürfen.

Neustadt an der Weinstraße, den 17. März 2015 
SG 212, Bauverwaltung


